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I. Allgemeine Vorschriften

1        Geltungsbereich

Dieser Erlass regelt das Verfahren 

der Fortführung des Liegenschaftsbuchs,

der Fortführung der Liegenschaftskarte und 

der Bekanntgabe und Benachrichtigung über die Fortführungen.

2       Grundsätzliches

(1) Das Liegenschaftskataster ist durch die Übernahme aller Veränderungen an den Darstellungen und Beschreibungen (§ 9 VermKatG NW) der eingetragenen Liegenschaften ständig bei der Gegenwart zu erhalten (Fortführung des Liegenschaftskatasters).

(2) Das Liegenschaftskataster ist vom Katasteramt fortzuführen, sobald die notwendigen Feststellungen getroffen, Anträge oder Mitteilungen eingegangen und diese für die Übernahme in das Liegenschaftskataster geeignet sind. Wird mit der Fortführung eine Änderung des Gebiets der kreisfreien Stadt/des Kreises (Gebietsänderung) übernommen, so ist die Fortführung des Liegenschaftskatasters von den beteiligten Katasterämtern in demselben Fortführungsjahr durchzuführen.

(3) Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbuch sind ständig in Übereinstimmung zu halten.

(4) Fortführungsjahr ist das Kalenderjahr. Für das Fortführungsjahr wird im Liegenschaftsbuch der Jahresabschluss gebildet.

3       Veränderungen

3.1     Arten der Veränderungen

Das Liegenschaftskataster wird fortgeführt wegen Veränderungen

der Form eines Flurstücks,


der Eigenschaftsangaben eines Flurstücks, 


der sonstigen Angaben zum Flurstück, 

der Bezeichnungen und 

der Eigentumsverhältnisse 


sowie wegen Veränderungen

infolge Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen sowie Aufmessung von Gebäuden und topographischen Gegenständen,

aufgrund einer Neuvermessung oder eines öffentlich–rechtlichen Bodenordnungs- oder Enteignungsverfahrens,

durch Urteil oder Vergleich, soweit sie nicht Veränderungen der Form sind, und 

infolge von Berichtigungen.

3.2     Beschreibung von Veränderungen

(1) Veränderungen der Form eines Flurstücks treten ein durch Zerlegung, Verschmelzung, aufgrund eines Urteils oder Vergleichs sowie aufgrund wasserrechtlicher Bestimmungen.

(2) Die Eigenschaftsangaben eines Flurstücks ändern sich mit Änderung der Tatsächlichen Nutzung oder der Klassifizierungen nach gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Zu den sonstigen Angaben eines Flurstücks, die sich ändern können, gehören z. B.

die Angaben zu öffentlich-rechtlichen Bodenordnungsverfahren, zu Unterhaltungsverbänden usw.,

die Anliegervermerke und 

die Hinweise zum Flurstück. 

(4) Veränderungen der Bezeichnungen sind

die Änderung des Flurstückskennzeichens infolge Umnummerierung oder Umbezirkung eines Flurstücks, einer Flur oder einer Gemarkung,

die Änderung der Lagebezeichnungen, der Angaben zur Liegenschaftskarte, der Flurstücks-koordinaten und der Baublockbezeichnung eines Flurstücks, die Änderung des Namens der Gemarkung und

die Änderung der Zugehörigkeit zu Verwaltungsbezirken oder zum Gebiet anderer Bezirke einschließlich der Namen oder Numerierung dieser Bezirke sowie der Angaben dazu. 

(5) Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen beziehen sich 

auf die Eigentümer-/Erbbauberechtigtenangaben, 

die Grundbuchbezeichnungen,

die Angaben zu grundstücksgleichen Rechten und Anteilsgrundstücken sowie auf die Teilung oder Vereinigung von Grundstücken. 

(6) Veränderungen infolge von Berichtigungen sind

Berichtigungen von

· Zeichenungenauigkeiten, 

das sind geringfügige Ungenauigkeiten in der Liegenschafts​karte, die durch ungenaues oder unsachgemäßes Kartieren oder Zeichnen entstanden sind,

· Zeichenfehlern, 

sie liegen vor, wenn die Liegenschaftskarte nicht mit ihren maßgeblichen Unterlagen übereinstimmt,

Berichtigungen von Widersprüchen in den Aufnahmeelementen (Nr. 5.31 Abs. 3 FortfVErl.),

Berichtigungen von Aufnahmefehlern (Nr. 5.53 FortfVErl.),

Berichtigungen von Abweichungen zwischen örtlichem Grenzverlauf und Katasternachweis infolge Verschiebung der Erdoberfläche (Nr. 5.54 FortfVErl.),

Berichtigung der Flächenangabe eines Flurstücks, das in seinen Umfangsgrenzen unverändert geblieben ist,

Berichtigungen von Schreibfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten und

Berichtigungen durch Eintragung einer bisher nicht gebuchten Fläche oder durch Löschung einer doppelt gebuchten Fläche.

4       Veranlassung zur Fortführung

4.1     Allgemeines

Das Liegenschaftskataster wird fortgeführt

aufgrund von Anträgen und Mitteilungen der Eigentümer/Erbbauberechtigten oder sonstiger Berechtigter, z. B. Testamentsvollstrecker, aufgrund von Feststellungen und Entscheidungen des Katasteramtes,

aufgrund von Ersuchen, Mitteilungen oder Bekanntmachungen anderer Behörden oder öffentlicher Stellen,

aufgrund der von Gerichten übersandten Mitteilungen über die durch Urteil oder Vergleich beendeten Grenzstreitigkeiten und

aufgrund der von Eigentümern beigebrachten Urkunden bei Änderungen der Eigentumsverhältnisse an im Grundbuch nicht eingetragenen Grundstücken.

4.2    Fortführung auf Antrag

(1) Der Antrag des Eigentümers/Erbbauberechtigten oder eines sonstigen Berechtigten auf Fortführung des Liegenschaftskatasters ist erforderlich 

bei Veränderungen der Form des Flurstücks ‑ ausgenommen sind Verschmelzungen, die im Interesse einer zweckmäßigen Katasterführung von Amts wegen durchgeführt werden sollen, sowie Änderungen aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften ‑ und

bei Veränderungen der Eigentumsverhältnisse, die dem Katasteramt nicht von dem Grundbuchamt mitgeteilt werden (Ausnahme Abs. 2 Satz 2).

(2) Bei den Veränderungen der Form gilt der von dem Eigentümer oder sonstigen Berechtigten zu stellende Vermessungsantrag (Nrn. 2.1 und 2.2 FortfVErl.) als Antrag auf Fortführung des Liegenschaftskatasters. Erhält das Katasteramt von einer Veränderung Kenntnis, ohne dass ein Antrag vor​liegt, hat es den Eigentümer aufzufordern, den Antrag zu stellen oder ggf. gemäß § 14 Abs. 4 VermKatG NW Urkunden vorzulegen, aus denen sich das Eigentumsrecht ergibt.

(3) Die Eigentümer usw. können sich bei der Stellung des Antrags vertreten lassen. Für die Vertretung und Vollmacht gelten die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Es genügt eine einfache schriftliche Vollmacht, die in der Regel nicht beglaubigt sein muss. Mündlich erteilte Vollmachten und Erklärungen Nichtbevollmächtigter bedürfen der schriftlichen Bestätigung bzw. Genehmigung.

4.3     Fortführung von Amts wegen, aufgrund von Ersuchen o.ä.

In allen unter Nummer 4.2 nicht genannten Fällen ist das Liegenschaftskataster von Amts wegen bzw. aufgrund von Ersuchen und Mitteilungen anderer Behörden usw. (s. Nr. 5.4) ohne Antrag fortzuführen.


4.4   Fortführung nach Grenzstreitigkeiten

(1) Die nach § 2 Absatz 4 VermKatG NW den Katasterbehörden in Verfahren der streitigen Zivilgerichtsbarkeit und der freiwilligen Gerichtsbarkeit von den Gerichten mitgeteilten rechts​kräftigen Urteile und gerichtlichen Vergleiche sind vom Katasteramt daraufhin zu prüfen, ob sie unmittelbar zur Fortführung des Liegenschaftskatasters geeignet sind (Nr. 5.32 Abs. 2 Fortf​VErl.). Ist in dem Urteil oder dem gerichtlichen Vergleich eine Grenze nicht ausreichend bestimmt worden oder fehlt die Abmarkung einer Grenze, deren Feststellung durch Urteil oder gerichtlichen Vergleich ersetzt wird, fordert das Katasteramt die beteiligten Grundstückseigentümer auf, die noch notwendige Vermessung durchführen zu lassen (§ 14 Abs. 1 und 3 VermKatG NW und Nr. 5.32 FortfVErl.).


(2) Ausfertigungen oder Ablichtungen der rechtskräftigen Urteile oder gerichtlichen Vergleiche sind zusammen mit den in den Prozessakten enthaltenen Unterlagen, wie z.B. Fortführungsrisse eines im Prozess hinzugezogenen und im Sinne des § 1 VermKatG NW befugten Sachverständigen oder vorhandene Nachweise des Liegenschaftskatasters (z.B. für Sonderungen nach dem Katasternachweis), als Fortführungsunterlagen in das Liegenschaftskataster zu übernehmen.

(3) Verweigert ein Eigentümer dem Katasteramt gegenüber seine Mitwirkung bei der Feststellung einer durch Urteil oder gerichtlichen Vergleich nicht ausreichend bestimmten Grenze, so unterbleibt die Fortführung von Liegenschaftsbuch und -karte. In den Unterlagen nach Absatz 2 ist auf die unterbliebene Fortführung hinzuweisen. Den Beteiligten ist die nicht erfolgte Fortführung des Liegenschaftskatasters in geeigneter Weise mitzuteilen.“

(4) Weigert sich ein Eigentümer, die Abmarkung einer Grenze durchführen zu lassen, die durch Urteil oder gerichtlichen Vergleich festgestellt wurde, soll das Katas​teramt nach § 14 Abs. 3 VermKatG NW verfahren.

5       Fortführungsunterlagen

5.1     Allgemeines

Zur Fortführung des Liegenschaftskatasters dienen Fortführungsunterlagen, und zwar

Veränderungsmitteilungen (Nr. 5.2), 

Vermessungsschriften (Nr. 5.3) und 

sonstige Fortführungsunterlagen (Nr. 5.4).

5.2     Veränderungsmitteilungen

(1) Zur Erhaltung der Übereinstimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster werden dem Katasteramt vom Grundbuchamt durch Veränderungsmitteilung die Veränderungen der grundbuchmäßigen Bezeichnung eines Grundstücks sowie die Veränderungen im Bestandsverzeichnis und in der Ersten Abteilung des Grundbuchs mitgeteilt (vgl. Anhang 1).

(2) Die Veränderungsmitteilungen werden in der Form des Vordruckverfahrens, des Durchschreibeverfahrens oder des Originalverfahrens erstellt. Bei dem V o r d r u c k v e r f a h r e n wird der Vordruck "Veränderungsmitteilung", bei dem D u r c h s c h r e i b e v e r f a h r e n ein mit Durchschrift der neuen Grundbucheintragungen ausgefüllter Vordruck und bei dem O r i g i n a l- v e r f a h r e n ein Ausdruck des Bestandsnachweises (Nr. 12 EinrErl. I) für die Mitteilung verwendet.

5.3     Vermessungsschriften

(1) Vermessungsschriften müssen vorliegen, wenn das Liegenschaftskataster fortgeführt werden soll

wegen Veränderungen der Form eines Flurstücks, ausgenommen Veränderungen durch Verschmelzung oder aufgrund eines Urteils oder Vergleichs, soweit die eingereichten Unterlagen ausreichend sind,

wegen Feststellung oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen,

wegen Veränderungen infolge einer Neuvermessung oder eines öffentlich-rechtlichen Bodenordnungs- oder Enteignungsverfahrens,

wegen Berichtigung von Aufnahmefehlern und Ungenauigkeiten des Aufnahmeverfahrens, 

wegen Veränderungen in der Tatsächlichen Nutzung, die durch Feldvergleich festgestellt wurden,

sowie 

wegen Einmessung von Gebäuden oder von Gebäudeteilen.


(2) Die Vermessungsschriften müssen den Vorschriften des FortfVErl. bzw. der FeldverglAnw. entsprechen. Unvollständige oder nicht vorschriftsmäßige Vermessungsschriften sind der Vermessungsstelle zur Beseitigung der näher zu bezeichnenden Mängel zurückzugeben; vereinzelt auftretende geringfügige Mängel sollen vom Katasteramt behoben werden. Über die Eignung der Vermessungsschriften als Grundlage für die Fortführung des Liegenschaftskatasters entscheidet das Katasteramt (s. Nr. 11.2).

(3) Stehen der Fortführung des Liegenschaftskatasters Hindernisse entgegen, die ein Beteiligter zu vertreten hat und die deshalb von der Vermessungsstelle nicht behoben werden können, so ist den Betroffenen ein Bescheid zu erteilen. Die Vermessungsstelle soll davon unterrichtet werden.

(4) Vermessungsschriften der Verwaltung für Agrarordnung, die der Verwirklichung eines Verfahrens nach dem Flurbereinigungsgesetz dienen und dem Katasteramt mit dem Ersuchen um Berichtigung des Liegenschaftskatasters übergeben werden, müssen nach den hierfür geltenden besonderen Vorschriften angefertigt sein. Die Eignung der Vermessungsschriften wird durch die ausführende Behörde bescheinigt. Für die Übernahme in das Liegenschaftsbuch können die Verfahrensergebnisse auf maschinenlesbarem Datenträger abgegeben werden, wenn die in Nummer 12 Abs. 2 geforderte Form eingehalten wird.

(5) Vermessungsschriften von Umlegungen und Grenzregelungen nach dem Baugesetzbuch müssen zusätzlich den gültigen Vorschriften für die vermessungs- und katastertechnische Bearbeitung von Umlegungen nach dem Baugesetzbuch entsprechen. Absatz 4 Satz 3 findet Anwendung.

5.4     Sonstige Fortführungsunterlagen

Sonstige Fortführungsunterlagen werden aufgrund eigener Feststellungen durch das Katasteramt gefertigt oder sind Mitteilungen, amtliche Veröffentlichungen und Bekanntmachungen von anderen Behörden, öffentlichen Stellen, Eigentümern, Nutzungsberechtigten oder von Gerichten, wenn die Aufstellung von Vermessungsschriften nicht erforderlich ist.

II. Bearbeitung von Fortführungen

6       Allgemeines

Bei der Bearbeitung von Fortführungen sind die Bestimmungen des Einrichtungserlasses I einschl. der gemäß Nummer 3.1 a.a.O. herausgegebenen EDV-technischen Festlegungen zum ALB-Programmsystem (TF-ALB) sowie des Flurkartenerlasses zu beachten.

7       Veränderungsmitteilungen

(1) Die beim Katasteramt eingehenden Veränderungsmitteilungen sind für jedes Fortführungsjahr fortlaufend zu nummerieren. Die Nummern sind in einer den Geschäftsablauf darstellenden Geschäftskontrolle festzuhalten.

(2) Enthält die Veränderungsmitteilung Grundstücke, die zum Bezirk eines anderen Katasteramtes gehören, so ist diesem Katasteramt eine Kopie/ein Auszug aus der Veränderungsmitteilung zu übersenden.

(3) Die Veränderungsmitteilungen sind auf Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster zu überprüfen. Sie sind berichtigt, vervollständigt oder mit Bemerkungen versehen dem Grundbuchamt zurückzusenden, wenn eine Übereinstimmung nicht gegeben ist (vgl. Anhang 1).

8       Vermessungsschriften und sonstige Fortführungsunterlagen

(1) Das Katasteramt führt über die Vermessungsschriften eine Geschäftskontrolle (C-Buch). Die Geschäftskontrolle ist jahrgangsweise getrennt für eigene Vermessungsschriften und für beigebrachte Vermessungsschriften zu führen. In der Geschäftskontrolle sind mindestens zu registrieren: 

die lfd. Nummer des Vermessungsantrags/die lfd. Nummer des Eingangs der beigebrachten Vermessungsschriften,

das Antragsdatum/das Eingangsdatum und ggf. Rückgabe- und Wieder​eingangsdatum, 

der Antragsteller/die beibringende Vermessungsstelle, 

die Art der Vermessung, 

das (die) Flurstückskennzeichen und 

die Fortführungsnummer(n) (Nr. 10.32).

Der Jahrgang und die Antrags-/Eingangsnummer der Geschäftskontrolle sind auf den einzelnen Unterlagen der Vermessungsschriften zu vermerken.

(2) Entsprechend Absatz 1 kann auch bei sonstigen Fortführungsunterlagen (Nr. 5.4) verfahren werden.

9       Ergänzung der Vermessungsschriften, Vergleich mit der buchmäßigen Fläche

9.1     Allgemeines

(1) Die Vermessungsschriften sind von dem Katasteramt um

die Berechnung der Flurstücksabschnitte (Nr. 9.3), 

die neu zu vergebenden Flurstücksnummern (Nr. 9.4) und die Flurstückskoordinaten (Nr. 4.7.4 EinrErl. I) 

zu ergänzen. Zusätzlich vergleicht das Katasteramt die neuberechnete Fläche mit der buchmäßigen Fläche (Nr. 9.2).

(2) Werden Widersprüche in den Aufnahmeelementen (Nr. 3.2 Abs. 6) festgestellt, sind die als unrichtig erkannten Messwerte (Nr. 5.31 Abs. 3 FortfVErl.) im Katasternachweis zu berichtigen.

9.2     Behandlung neu berechneter Flächen

(1) Ist der Katasternachweis wegen eines Zeichen​fehlers oder eines Aufnahmefehlers berichtigt wor​den, so sind die Flächen aller davon betroffenen Flurstücke zu prüfen und ggf. neu zu er​mit​teln. Wenn nur eine unbedeutende Flächenänderung festgestellt wird, können bei Grundstüc​ken, deren Grenzen noch nicht festgestellt sind, die buchmäßigen Flächen der Flurstücke bei​behalten werden, wenn die Flächenänderungen den Grenzwert der Tafel in Abschnitt VIII nicht überschreiten.

(2) Sind die durch Abzug ermittelten Flächen der Reststücke augenscheinlich unrichtig, so sind sie neu zu berechnen. Das Ergebnis ist in das Liegenschaftskataster zu übernehmen, wenn es aufgrund des benutzten Zahlen- und Kartenmaterials geeignet erscheint, die bisherigen Flächenangaben zu verbessern.

(3) Die Summe der nach den Nummern 13.31 bzw. 13.33 FortfVErl. berechneten Flächen aller Trennstücke und Reststücke eines Grundstücks wird im Flächenberech​nungsprotokoll mit der buchmäßigen Fläche des Grund​stücks verglichen, nachdem diese erforderlichenfalls zuvor nach Absatz 1 berichtigt worden ist. Das gilt sinngemäß auch für neu berechnete Flächen im Falle der Nummer 13.11 Abs. 1 Buchst. b) FortfVErl. Je nach Ergebnis des Flächenvergleichs ist wie folgt zu verfahren:

· Die buchmäßigen Flächen sind beizubehalten, wenn die ermittelten Abwei​chungen die Grenzwerte der Tafel in Abschnitt VIII nicht überschrei​ten. Die Abweichungen werden - gewöhnlich nach dem Größenverhältnis der Einzelflächen - auf die berech​neten Flächen verteilt.

· Die neu berechnete Fläche ist als neue buchmäßige Fläche einzuführen, wenn die ermittelte Abweichung den Grenzwert der Tafel in Abschnitt VIII überschreitet oder – bei Unterschreitung - der bisherige Flächennach​weis zweifelsfrei verbessert wird. 

(4) Im Flächenberechnungsprotokoll ist unter der neuen die bisherige buchmäßige Fläche einzusetzen und der Unterschied als Zu- oder Abgang nachzuweisen.

9.3      Berechnung der Flurstücksabschnitte

(1) Für die Berechnung genügt die graphische Ermittlung nach der Karte. Die Flächen brauchen nur einmal berechnet zu werden; sie sind auf die Fläche des Flurstücks zurückzuführen. Enthält ein Flurstück zwei oder mehr Abschnitte, so kann die Fläche des größten Abschnitts durch Abzug ermittelt werden; in diesem Fall sind die kleineren Abschnitte zweimal zu berechnen.

(2) Weicht die Begrenzung einer Tatsächlichen Nutzung von der einer Klassifizierung nach Nummer 4.9 EinrErl. I nur unwesentlich ab, so ist die Begrenzung der Tatsächlichen Nutzung der der Klassifizierung anzugleichen.

(3) Ist die Linienführung der Schätzungsgrenze zu einer neuen Flurstücksgrenze unzweckmäßig, so sind in der Regel bis zu 3 Ar große Teile einer Klassen-, Klassenabschnitts- oder Sonderfläche der im gleichen Flurstück angrenzenden Klassenfläche usw. zuzurechnen, wenn der Unterschied zwischen der höheren Wertzahl W und der niedrigeren Wertzahl W' (Ackerzahl oder Grünlandzahl) zweier aneinandergrenzender Klassenflächen usw. gleich oder kleiner als 15 v.H. der höheren Wertzahl W ist (d = W-W' ( 15/100 W). Diese Bedingung braucht nicht erfüllt zu sein, wenn es sich um kleine Teilflächen handelt, deren Darstellung in der Karte unzweckmäßig ist.

(4) Nach Absatz 3 letzter Satz ist sinngemäß auch bei unwesentlichen Flurstücksabschnitten unterschiedlicher Tatsächlicher Nutzung zu verfahren.


9.4     Nummerierung der Flurstücke 

(1) Neue Flurstücksnummern sind zu vergeben für Flurstücke, 

die durch Zerlegung, Verschmelzung oder öffentlich-rechtliche Bodenordnungs- oder Enteignungsverfahren neu entstehen,

deren Form sich nach dem Landeswassergesetz verändert hat,

deren Form aufgrund eines Urteils oder Vergleichs verändert wird,

deren Flurstückskennzeichen (Nr. 4.1 EinrErl. I) durch Umgemarkung oder Umflurung (Ausnahme s. Absatz 3 Satz 2) verändert werden und 

deren Nachweis im Liegenschaftskataster wegen Berichtigung eines Aufnahmefehlers verändert wird.

(2) Bei der Veränderung infolge Berichtigung eines Aufnahmefehlers sind die betroffenen Flurstücke vorweg und unabhängig von anderen Veränderungen zu nummerieren (Nr. 10.1 Abs. 3).

(3) Bei allen übrigen Veränderungen bleibt die Flurstücksnummer bestehen. Sie kann auch bei größeren Änderungen der Nummerierungsbezirke bestehen bleiben, wenn die übergehenden Teile als besondere Fluren behandelt werden.

(4) Eine einmal vergebene Flurstücksnummer darf als Teil desselben Flurstückskennzeichens nicht wieder verwendet werden.

(5) Die Flurstücke sind mit ganzen Zahlen anschließend an die jeweils letzte Nummer in der Flur zu nummerieren (freie Nummerierung).

(6) Damit die Anzahl der Flurstücke eingeschränkt wird, sollen Flurstücke, die örtlich und wirtschaftlich eine Einheit bilden, verschmolzen werden. Ist eine Verschmelzung nur nach vorheriger Vereinigung von Grundstücken im Grundbuch möglich, so ist darauf hinzuwirken, dass der Eigentümer einen Vereinigungsantrag stellt; die Beurkundung oder Beglaubigung des Antrags richtet sich nach § 15 VermKatG NW.

III. Fortführung des Liegenschaftsbuchs

10  Fortführungsart, Fortführungsfall

10.1   Allgemeines

(1) Zur Fortführung des Liegenschaftsbuchs sind Fortführungsarten (Nr. 10.2) festgelegt. Veränderungen, die mit e i n e r Fortführungsart verarbeitet werden, bilden einen Fortführungsfall.

(2) Ein Fortführungsfall wird dokumentiert durch 

die zu übernehmenden Angaben der Fortführungsunterlage, 

die entsprechenden bisherigen Angaben des Liegenschaftsbuchs, 

die Angaben zum Fortführungsfall (Nr. 10.3) und 

die Angaben der Fortführungsbearbeitung (s. Anlage 3).

(3) Veränderungen der Form und Veränderungen infolge von Berichtigungen, die zwei oder mehrere Fortführungsfälle bilden, sind in demselben Fortführungsjahr in das Liegenschaftsbuch zu übernehmen. Veränderungen infolge Berichtigung eines Aufnahmefehlers sind stets vorweg und unabhängig von Veränderungen der Form als besonderer Fortführungsfall zu behandeln.

10.2   Fortführungsarten

(1) Die Fortführungsarten sind nach den aufgrund der Veränderungen fortzuführenden Angaben des Liegenschaftsbuchs festgelegt. Jede Fortführungsart ist mit einer auf die Veränderung(en) hinweisenden Bezeichnung und mit einem Schlüssel benannt. Die Bezeichnung dient gleichzeitig der Erläuterung der Veränderung auf der Fortführungsmitteilung (Nr. 13), der Schlüssel steuert die maschinelle Verarbeitung des Fortführungsfalles.

(2) Die Fortführungsarten sind in Anlage 1 zusammengestellt, sie werden unterschieden in

Fortführungsarten zum Flurstück, Schlüssel 10 bis 59, 

Fortführungsarten zum Bestand, Schlüssel 61 bis 79, 93 und 94, 

Fortführungsarten zur Region, Schlüssel 81 bis 88 und

Fortführungsart Jahresabschluss, Schlüssel 99.

(3) Für die Fortführungsarten 93 und 94 - Abgabe von Gemarkungen und ihre Aufnahme durch ein anderes Katasteramt - gelten die zusätzlichen Regelungen der Anlage 2.

10.3   Angaben zum Fortführungsfall

10.31  Allgemeines

Für die Verarbeitung des Fortführungsfalles sind im Fortführungsbeleg (Nr. 11) zusammenzustellen: 

die Fortführungsnummer (Nr. 10.32), 

der Schlüssel der Fortführungsart (Nr. 10.2)

sowie gegebenenfalls 

die Antragsnummer (Nr. 8), 

die Anzahl der Fortführungsmitteilungen, 

die Flächendifferenz,

der Sperrvermerk, wenn die maschinelle Verarbeitung zurückgestellt werden soll,

die Kennung der Fortführungsarten 41 und 42 - Eintragung bzw. Löschung eines Flur-stücks -, ob der Fortführungsfall einen Katasteramtswechsel oder einen anderen Änderungsgrund betrifft, und 

weitere Erläuterungen zum Fortführungsfall (Nr. 10.33).

10.32  Fortführungsnummer

Die Fortführungsnummer besteht aus

dem Schlüssel des Katasteramtes oder der Gemarkung und der laufenden Nummer der Fortführung.

Die laufende Nummer der Fortführung ist für den Bezirk des Katasteramtes/die Gemarkung jahrgangsweise zu vergeben; es können Nummernbereiche festgelegt werden. Über die Vergabe ist ein Nachweis zu führen. Jahrgang und laufende Nummer der Fortführung sind auf den Fortführungsunterlagen (Nr. 5.1) zu vermerken.

10.33 Weitere Erläuterungen zum Fortführungsfall

(1) Werden mit der Bezeichnung der den Fortführungsfall steuernden Fortführungsart die Veränderungen auf der Fortführungsmitteilung nicht vollständig umschrieben, so ist der Fortführungsfall durch zusätzliche Fortführungsarten und/oder zusätzlichen Text weiter zu erläutern.

(2) Darüber hinaus ist bei Fortführungsfällen mit Fortführungsarten zum Bestand der in der Veränderungsmitteilung angegebene Rechtsvorgang nach 

· Rechtsgeschäft und Datum sowie 

· dem Datum der Eintragung im Grundbuch, 

bei Eintragungen in das Wohnungs- oder Teileigentumsgrundbuch und bei in diesem Zusammenhang eingetragenen Erbbaurechten zusätzlich auch das Datum des Antragseingangs beim Grundbuchamt anzugeben. Für die am häufigsten vorkommenden Vorgänge sind die folgenden Abkürzungen zu verwenden:

A 
Auflassung,



AE 
Antragseingang


AG
Eigentumsveränderung außerhalb des Grundbuchs, z. B. Erbfolge, Enteignung, Zwangs​versteigerung; jedoch nicht Umlegung, Grenzregelung, Flurbereinigung,

E     Eintragung im Grundbuch,

GB
Grundbuchberichtigung im engeren Sinne (Berichtigung einer von vornherein unrichtigen Eintragung),

GZ  Grundbuchzusammenschreibung.

Bei Eigentumsveränderungen außerhalb des Grundbuchs genügt das Datum des Eigentumsübergangs (z. B. "AG 7.5.84"), das Datum der Grundbucheintra​gung ist nur anzugeben, wenn der Tag des Übergangs nicht bekannt ist (z. B. "AG/E 11.2.85").

11 Fortführungsbeleg

11.1  Allgemeines

(1) Liegen dem Fortführungsfall Vermessungsschriften zugrunde, so sind die Angaben, die den Fortführungsfall dokumentieren (Nr. 10.1 Abs. 2), in einem Fortführungsbeleg zusammenzufassen. Der Fortführungsbeleg dient der Datenerfassung, der Prüfung der maschinellen Verarbeitung und dem Nachweis der in das Liegenschaftsbuch übernommenen Veränderung.

(2) Zur Aufstellung des Fortführungsbelegs ist der Vordruck "Fortführungsbeleg" nach dem Muster der Anlage 3 zu verwenden 1). Anstelle des Vordrucks kann

ein Flurstücksnachweis,

ein anderer geeigneter Auszug aus dem Liegenschaftsbuch oder

in einfachen Fortführungsfällen, wenn eine direkte Datenerfassung gewährleistet ist, die Flächenberechnung

als Fortführungsbeleg verwendet werden. In diesen Fällen sind die "Angaben der Fortführungsbearbeitung" und die "Angaben zum Fortführungsfall" an geeigneter Stelle des Flurstücksnachweises usw. oder auf einem besonderen Blatt zusammenzustellen. Auf den Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch sind wegfallende Angaben rot zu unterstreichen, neue Angaben rot einzutragen.

(3) Bei Fortführungsfällen, denen Veränderungsmitteilungen (Nr. 5.2) oder sonstige Fortführungsunterlagen (Nr. 5.4) zugrunde liegen, entfällt in der Regel das Aufstellen eines Fortführungsbelegs; die notwendigen Angaben zum Fortführungsfall sind in die Fortführungsunterlage einzutragen. Ist im Einzelfall das Aufstellen eines Fortführungsbelegs zweckmäßig (z. B. komplizierte Veränderung der Eigentumsverhältnisse), gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Auf die Bescheinigung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Fortführungsbelegs (Nr. 11.2) kann verzichtet werden.

11.2  Bescheinigung und Prüfung

(1) Von dem für die Prüfung verantwortlichen Bediensteten des Katasteramtes ist die Eignung der Vermessungsschriften als Grundlage für die Fortführung des Liegenschaftskatasters - Ausnahme Nr. 5.3 Abs. 4 - sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit des für die Übernahme des Fortführungsfalles in das Liegenschaftsbuch erstellten Fortführungsbelegs zu bescheinigen. Die Bescheinigung ist auf dem Fortführungsbeleg anzubringen.

(2) Ist ein Fortführungsbeleg nicht aufgestellt worden (z. B. bei Grenzvermessungen), so ist eine Bescheinigung über die Eignung der Vermessungsschriften auf dem Fortführungsriss abzugeben.

12    Übernahme des Fortführungsfalles

(1) Für die Verarbeitung im Liegenschaftsbuch sind die Fortführungsfälle mit Fortführungsarten zum Flurstück und mit Fortführungsarten zum Bestand vom Katasteramt in ein automatisiert geführtes Auftragsbuch, die Fortführungsfälle mit Fortführungsarten zur Region direkt in das Liegenschaftsbuch einzutragen. Das gleiche gilt für die Beseitigung von Widersprüchen, die aufgrund programmgesteuerter Prüfungen festgestellt werden.

(2) Die Eintragungen nach Absatz 1 müssen der in der ALB-Dokumentation festgelegten Form entsprechen.

1) Wird ein anderes als das dem Vordruck zugrundeliegende Datenerfassungssy​stem eingesetzt, ist Abschnitt III des Vordrucks (einschl. Eintragungsschema) entsprechend zu ändern.

13    Auszüge über die Fortführung

(1) Zu jedem übernommenen Fortführungsfall der Fortführungsarten zum Flurstück und der Fortführungsarten zum Bestand werden 

für die abschließende Prüfung und

für die Bekanntgabe/Benachrichtigung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters

Fortführungsmitteilungen erstellt; zu jedem Fortführungsfall der Fortführungsarten zur Region wird für die abschließende Prüfung ein Verarbeitungsprotokoll ausgegeben.

(2) Die Fortführungsmitteilungen sind nach Form und Inhalt festgelegt, sie werden unterschieden nach Fortführungsmitteilungen A und Fortführungsmitteilungen B (Beispiele in Anlage 4).

(3) Zu der Fortführungsmitteilung A wird der Flurstücksnachweis (Nr. 12 EinrErl. I), je nach Anforderung mit oder/und ohne Angabe der Verschlüsselungen, ausgedruckt. Die Ausgabe ohne Angabe der Verschlüsselungen dient der Bekanntgabe/Benachrichtung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters an die Eigentümer/Erbbauberechtigten (Nr. 19).

14    Prüfung der Fortführung

(1) Die Richtigkeit der Fortführung ist durch Vergleich des Fortführungsbelegs bzw. der Fortführungsunterlage mit der Fortführungsmitteilung und den Flurstücksnachweisen (Bildschirminhalt oder Auszüge) bzw. mit dem Verarbeitungsprotokoll abschließend zu prüfen (Schlussprüfung). Auf dem Fortführungsbeleg ist die Schlussprüfung zu bescheinigen.

(2) Festgestellte Fehler sind im Fortführungswege zu beheben.

IV. Fortführung der Liegenschaftskarte

15    Flurkarte

15.1  Eintragungen in die Flurkarte

(1) Die Veränderungen sind aufgrund der Vermessungsschriften oder der sonstigen Fortführungsunterlagen nach den Bestimmungen des Flurkartenerlasses einzutragen. Soll die Flurkarte nach Koordinaten fortgeführt werden, so ist zu prüfen, ob die geometrische Genauigkeit der Darstellung und die Maßbeständigkeit des Zeichenträgers ein unmittelbares Einkartieren nach Koordinaten zulassen, ohne das Nachbarschaftsprinzip zu verletzen. Andernfalls ist bei der Kartierung eine sachgemäße Einpassung sicherzustellen. 

(2) Die Grenzdarstellung ist in der Flurkarte zu berichtigen 

· bei Zeichenfehlern (Nr. 3.2 Abs. 6, 2. Spiegelstrich)

Zeichenfehler sind von Amts wegen zu berichtigen. Die Eigentümer der betroffenen Flurstücke brauchen nicht zuzustimmen.

· und bei Aufnahmefehlern 

(Nr. 5.53 FortfVErl.).

Die Grenzdarstellung bleibt in der Regel unverändert 

· bei Zeichenungenauigkeiten (Nr. 3.2 Abs. 6, 1. Spiegelstrich)

Zeichenungenauigkeiten werden mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke nicht erörtert.

· und bei Veränderungen infolge Verschiebung der Erdoberfläche

(Nr. 5.54 FortfVErl.).

In Ausnahmefällen können bei Zeichenungenauigkeiten zur Verbesserung der Flurkarte kleinere Teile des Karteninhalts entfernt und berichtigt werden. Die Berichtigung ist in einem Auszug aus der Flurkarte nachzuweisen, der die bisherige und die geänderte Grenzdarstellung enthält.

(3) Bei Aufnahmefehlern und Grenzänderungen mit rechtlicher Wirkung darf die Grenzdarstellung in der Flurkarte nur in dem Umfang berichtigt werden, wie die rechtmäßigen Grenzen festgestellt worden sind. Ausnahmen sind bei Grenzänderungen aufgrund wasserrechtlicher Bestimmungen dann zulässig, wenn sich damit keine offensichtlich von der Wirklichkeit abweichende Kartendarstellung ergibt.

15.2  Sonderzeichnungen, Vergrößerungen, Beiblätter

(1) Lassen sich die Veränderungen nicht in die Flurkarte eintragen, weil Örtlichkeit und Karte keine hinreichend übereinstimmenden Punkte aufweisen oder weil sichere Anschlusspunkte fehlen, so ist das betreffende Gebiet auf einem Beiblatt als Sonderzeichnung darzustellen. Die Sonderzeichnung tritt an die Stelle der bisherigen Darstellung. Die bisherige Darstellung wird nicht fortgeführt. Der durch die Sonderzeichnung ersetzte Teil der Flurkarte ist an der Innenseite durch violetten Farbstreifen oder Schraffurstreifen zu kennzeichnen. Die Flurstücksnummern sind zu streichen, auf die Sonderzeichnung ist durch den Vermerk s. Beiblatt hinzuweisen.

(2) Ist die Flurkarte unübersichtlich oder reicht das Maßstabsverhältnis zu einer ausreichend deutlichen Darstellung nicht mehr aus, so ist auf einem Beiblatt eine Vergrößerung anzufertigen. Die bisherige Darstellung ist fortzuführen, wenn die Flurkarte als Rahmenkarte vorliegt; bei Platzmangel kann auf die Eintragung der neuen Flurstücksnummern verzichtet werden. Für Inselkarten gilt Absatz 1 sinngemäß.

(3) Beiblätter sind auf maßhaltigem Zeichenträger so anzulegen, dass sie die Flurkarte oder, bei Wechsel zu einem größeren Maßstab, auch Teile davon so bald wie möglich ersetzen können. Für ihre Anfertigung gilt der Flurkartenerlass.

(4) In Gebieten, die vermessungstechnisch erneuert werden sollen, können die Ergebnisse von Fortführungsvermessungen, die an das AP-Feld angeschlossen sind, in einer Entwicklungskarte (allmählich entstehende Neukartierung der Flurkarte) dargestellt werden. Bis diese Karte die bisherige Flurkarte - bei Wechsel zu einem größeren Maßstab auch Teile davon - ersetzt, ist sie Beiblatt zur Flurkarte. Für die Behandlung des jeweils ersetzten Teils gilt das für Vergrößerungen anzuwendende Verfahren (Absatz 2) sinngemäß.

16    Schätzungspause

Die Schätzungspause ist aufgrund der Mitteilungen des Finanzamtes fortzuführen. Bei der Fortführung der Schätzungspause ist nach den Bestimmungen des Schätzungskartenerlasses und der Feldvergleichsanweisung zu verfahren. Soweit Splissteile von Klassenflächen, Klassenabschnitten oder Sonderflächen ohne Beteiligung des Finanzamtes zu beseitigen sind (vgl. Nr. 22 Abs. 2 bis 4 Schätzungskartenerlass), ist die Schätzungspause auch aufgrund von Vermessungsschriften oder eigenen Feststellungen des Katasteramtes fortzuführen.

17     Bescheinigung

Die Fortführung der Liegenschaftskarte ist auf dem Fortführungsriss und auf dem Fortführungsbeleg bzw. der Fortführungsunterlage (Nr. 11.1) zu bescheinigen. Die in Nummer 16 Satz 2 genannten Bestimmungen bleiben unberührt.

V. Bekanntgabe/Benachrichtigung über die Fortführung des 

Liegenschaftskatasters

18    Allgemeines

(1) Nach Abschluss der Fortführung des Liegenschaftskatasters sind die Veränderungen

den Eigentümern und Erbbauberechtigten, 

dem Grundbuchamt und 

dem Finanzamt

mitzuteilen. Ist das Liegenschaftskataster aufgrund eines Antrages oder einer Mitteilung eines sonstigen Berechtigten (Nr. 4.1) fortgeführt, so ist auch ihm die Fortführung entsprechend Nummer 19 mitzuteilen.

(2) Für die Mitteilungen über die Fortführung des Liegenschaftsbuchs ist der den Beispielen in Anlage 4 zugrundeliegende Vordruck zu verwenden. Die Abgabe der Mitteilungen ist auf dem Fortführungsbeleg, soweit ein Fortführungsbeleg nicht aufgestellt wurde (Nr. 11.1 Abs. 3), auf der Fortführungsunterlage zu vermerken.

(3) Für die Ausfertigung von Auszügen aus der Liegenschaftskarte gelten die Vorschriften des Katasterbenutzungserlasses. Die Auszüge sind mit einem Ausfertigungsvermerk (Nr. 1.23 a.a.O.) abzugeben. In Auszügen aus der Flurkarte soll - soweit erforderlich - der neue Bestand kenntlich gemacht werden. Die Namen der Eigentümer und Erwerber können eingetragen werden, die Namen der Erwerber sind - soweit erforderlich - besonders kenntlich zu machen. In den Fällen der Nummer 15.1 Abs. 3 Satz 1 sind die bisherigen Grenzdarstellungen der Liegenschaftskarte gekreuzt auszuweisen. Es wird vorgeschlagen, die Kennzeichnungen jeweils in Rot vorzunehmen.

19    Bekanntgabe an die Eigentümer und Erbbauberechtigten

(1) Den Eigentümern und Erbbauberechtigten sind unter Beifügung eines Titelblatts (Abs. 3)

die Veränderungen im Liegenschaftsbuch durch Übersenden der Fortführungsmittei​lung A einschl. Flurstücksnachweise (ohne Angabe der Verschlüsselung) für die neu​en und veränderten Flurstücke,

die Veränderungen in der Flurkarte durch Übersenden eines Auszuges aus der Flurkarte und

die Veränderungen in der Schätzungspause durch Übersenden eines Auszuges aus der Schätzungskarte

bekanntzugeben. Umfangreiche Veränderungen können durch Offenlegung bekanntgegeben werden (§ 3 der 1. DVOzVermKatG NW). 

(2) Von der Bekanntgabe der Fortführung des Liegenschaftskatasters kann abgesehen werden 

bei Änderung von Angaben im Liegenschaftsbuch, wenn sie  dem Katasteramt durch das Grundbuchamt (Nr. 5.2) oder eine andere Behörde/Stelle (Nr. 5.4) mitgeteilt worden sind, die sie aufgrund ihrer Zuständigkeit festgesetzt und dem Eigentümer usw. bereits bekanntgegeben haben,

oder

wenn sie nur für die Verwendung durch die Katasterbehörde oder andere Vermessungsstellen benötigt werden (z.B. Flürstückskoordinaten, Schlüsselzahlen), sowie

bei Änderung von Darstellungen in der Flurkarte, wenn es sich um Grenzzeichen bestehender Flurstücksgrenzen, um Vermessungsmarken oder um topographische Gegenstände handelt

oder

wenn die Grenzen eines Flurstücks nach Nummer 15.1 Abs. 2 Satz 3 berichtigt worden sind.

(3) Das Katasteramt fügt jeder Bekanntgabe von Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1 ein Titelblatt bei. Das Titelblatt hat mindestens zu enthalten:

Die Mitteilung, daß die in dem (den) beigefügten Auszug (Auszügen) nachgewiesenen Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sind,

die Belehrung über den Rechtsbehelf, soweit er nach dem Verwaltungsverfahrens​gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen erforderlich ist, und

die Anzahl der Blätter des (der) angehefteten Auszuges (Auszüge).

20     Benachrichtigung des Grundbuchamtes

(1) Zur Erhalten der Übereinstimmung der in den Grundbüchern enthaltenen Angaben des Liegenschaftskatasters hat das Katasteramt das Grundbuchamt über die Veränderungen im Liegenschaftsbuch laufend zu benachrichtigen. Es übersendet hierzu je eine Ausfertigung

der Fortführungsmitteilung B in den Fällen des Absatzes 2

und   z u s ä t z l i c h

der neuen Bestandsnachweise in  a l l e n  Fortführungsfällen, die Angaben betreffen, die im Bestandsnachweis ausgewiesen werden, wenn das Katasteramt über die Veränderungen des Grundbuchs Veränderungsmitteilungen in Form des Originalverfahrens (Nr. 5.2 Abs. 2) erhält.

(2) Das Übersenden einer Fortführungsmitteilung B ist erforderlich, wenn der Fortführungsfall Angaben des Liegenschaftsbuchs betrifft, die nach § 6 Abs. 3 Buchstabe a und Abs. 5 Grundbuchverfügung im Grundbuch zu führen sind. Das sind

der Gemarkungsname, 

die Flurnummer, 

die Flurstücksnummer, 

die Lagebezeichnung, 

die Tatsächliche Nutzung, wenn dadurch eine Änderung im Nachweis der Wirtschaftsart eintritt (s. Anhang 2),

die Flurstücksfläche und

der Flurstückshinweis "Streitige Grenze".

Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn sich lediglich die Schlüssel der Angaben ändern.

(3) Bei Fortführung des Liegenschaftskatasters wegen Berichtigung eines Aufnahmefehlers ist der Fortführungsmitteilung B ein Auszug aus der Flurkarte anzuheften.

21    Benachrichtigung des Finanzamtes

(1) Das Finanzamt ist über die in das Liegenschaftsbuch übernommenen Veränderungen laufend durch Übersenden von

Fortführungsmitteilungen B für die Fortführungsfälle der Fortführungsarten 10 bis 51, 52 in den in Satz 2 genannten Fällen, 53, 54 und 58 sowie

Fortführungsmitteilungen A einschließlich Flurstücksnachweis (mit Angabe der Ver​schlüsselungen) für die Fortführungsfälle der Fortführungsarten 55 und 61 bis 79

zu benachrichtigen. Bei Fortführungsfällen der Fortführungsart 52 - Veränderung der Flurstücksbeschreibung - ist die Fortführungsmitteilung B nur zu übersenden, wenn die Veränderung die Lagebezeichnung, die Tatsächliche Nutzung oder den Flurstückshinweis "Streitige Grenze" betrifft. Katasterämter, die die Anschriften der neu eingetragenen Eigentümer (Erben) nicht aus der Veränderungsmitteilung in das Liegenschaftskataster übernehmen, geben zusätzlich die betreffende Veränderungsmitteilung dem Finanzamt weiter.

(2) Einmal monatlich werden dem Finanzamt über die Bestände, deren Flurstücks-, Grundstücks- oder Bestandsangaben fortgeführt sind, je ein Flächennachweis (Bew) (s. Beispiel Anlage 4 Einr-Erl. I) zur Verfügung gestellt, und zwar entweder als Papierausdruck oder auf Mikrofiche mit fortgeschriebenem Generalindex. Anstelle der Papierausdrucke kann nach Vereinbarung mit dem Finanzamt der Flächennachweis (Bew) auf maschinenlesbarem Datenträger abgegeben werden. 

Anstelle der monatlichen Abgabe können die Flächennachweise (Bew) nach Vereinbarung mit dem Finanzamt auch einmal jährlich im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss als Gesamtbestand auf Mikrofiches oder maschinenlesbaren Datenträgern dem Finanzamt zur Verfügung gestellt werden.

(3) Darüber hinaus erhält das Finanzamt nach jedem Abgleich des Liegenschaftsbuchs mit der Verbindungsdatei "Liegenschaftskataster/Grundbesitzkataster" eine Ausgabe der Verbindungsdateiliste (s. Nr. 5 Anlage 5).

(4) Die an das Finanzamt abgegebenen Schätzungskarten sind jährlich einmal vom Katasteramt nach den Vorschriften der Nummer 26 Schätzungskartenerlass fortzuführen. Die Fortführung ist im Benehmen mit dem Finanzamt so bald wie möglich nach dem Jahresabschluss vorzunehmen.

Vl. Jahresabschluss

22    Allgemeines

(1) Am Ende des Fortführungsjahres ist durch das Katasteramt der Jahresabschluss durchzuführen. Er umfaßt alle aktuellen und im abgelaufenen Fortführungsjahr historisch gewordenen Flurstücke. Die Ergebnisse des vorjährigen Jahresabschlusses werden mit einbezogen.

(2) Unmittelbar vor dem Jahresabschluss ist eine Dateiprüfung (s. Nr. 3.1 Abs. 5 EinrErl. I) durchzuführen. Für Fortführungsfälle, die nicht mehr übernommen werden konnten, ist eine neue Fortführungsnummer (Nr. 10.32) zu vergeben.

(3) Für die Bearbeitung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften der Nummern 10 bis 12 sinngemäß.

23    Jahresabschlusslisten

Das Ergebnis des Jahresabschlusses kann als Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, Lie​genschaftsbuch, in Listen dargestellt werden (Jahresabschlusslisten). Sie sind nach Form und Inhalt festgelegt. Es werden unterschieden:

· Listen der Flurstückshistorie 

Liste 01, Historisch gewordene Flurstücke, 

Liste 02, Veränderte und historisch gewordene Flurstücke, 

Liste 11, Fallstatistik (Gemarkung), 

Liste 12, Fallstatistik (Katasteramt),

· Listen der Flächenzusammenstellungen

Liste 21, Flächen der Tatsächlichen Nutzungen,

Liste 32, Flächen des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens,

Liste 33, Straßenflächen,

Liste 34, Gewässerflächen,

Liste 35, Waldflächen,

Liste 59, Flächen der politischen Gebietsgliederung,

Liste 78, Flächen der politischen Gebietsgliederung (- Differenz zum Vorjahr -).

Zusätzlich wird das Ergebnis des Jahresabschlusses in der

Liste 25, Zusammenstellung nach Nutzungsarten,

dargestellt; die Liste entfällt, sobald die Listen 21 bis 78 für die gesamte Fläche des Landes erstellt werden. Beispiele zu den Listen 02, 11, 21, 32, 59 und 78 s. Anlage 6.

24    Abgabe von Jahresabschlusslisten/-daten

(1) Bis zum 1. Februar j.J. sind zu übersenden

· der Bezirksregierung als Papierausdruck die Listen 12, 25 und 78, bezogen auf den Bezirk des  

      Katasteramtes, und

Liste 21, bezogen auf die Gemarkung, die Gemeinde und den Bezirk des Katasteramtes,

· dem Finanzamt als Papierausdruck oder auf Mikrofiche

Liste 01,

Liste 21, bezogen auf die Gemarkung oder die Gemeinde und

Liste 32, bezogen auf die Gemarkung, wenn in dem Fortführungsjahr Nachschätzungsergebnisse übernommen worden sind,

· dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) auf maschinenlesbaren Datenträgern1)

die Jahresabschlussdaten für die Listen der Flächenzusammenstellungen nach Nummer 23, ausgenommen Liste 59.

An die Bezirksregierung und das Finanzamt können die Listen nach entsprechender Vereinbarung auch auf maschinenlesbarem Datenträger abgegeben werden.

(2) Die Bezirksregierung überprüft die Listen 21, 25 und 78 und stellt von diesen je eine Liste für ihren Bezirk auf, die lediglich die Summen für die Bezirke der Katasterämter sowie die Gesamtsummen für den Bezirk enthält. Sie unterrichtet ggf. laufend das LDS, wenn von ihr für Ergebnisse des Jahresabschlusses Berichtigungen veranlasst wurden.

(3) Je eine Ausfertigung der für den Regierungsbezirk aufgestellten Listen ist bis zum 15. März j.J. dem Innenministerium vorzulegen.

(4) In 10-jährigem Turnus - beginnend mit dem Jahr 2000 - sind für den Bezirk des Katasteramtes

- die Summe der Ertragsmesszahlen und

- die Anzahl der Bestände

gemarkungsweise zu erfassen und an die in Absatz 1 genannten Behörden abzugeben.

1) Regelungen für die Datenübermittlung s. TF‑ALB

Vll. Aufbewahrung der Fortführungsunterlagen, Fortfahrungsmitteilungen und

Jahresabschlusslisten

25    Veränderungsmitteilungen


Die im Katasteramt verbleibenden Veränderungsmitteilungen  (vgl. Nr. 21 Abs. 1, l.S.) sind mindestens bis zum Ende des Jahres aufzubewahren, das auf das Jahr der Übernahme der Veränderungen in das Liegenschaftskataster folgt (VM-Sammlung). Etwaiger Schriftwechsel und nach Nummer 11.1 Abs. 3 Satz 2 aufgestellte Fortführungsbelege sind unmittelbar dahinter abzuheften.

26    Vermessungsschriften

26.1  Fortführungsrisse und Grenzniederschriften

(1) Die Fortführungsrisse sowie Grenzniederschriften werden gemarkungs- und flurweise - in besonderen Fällen auch blockweise - in der Reihenfolge der Flurstücksnummern nummeriert und im Archiv dauernd aufbewahrt (Sammlung der Fortführungsrisse). Grenzniederschriften können von den Fortführungsrissen getrennt aufbewahrt werden. Ergänzungsprotokolle zu Fortführungsrissen (Nr. 8.11 FortfVErl.) und Entscheidungen in Verwaltungsverfahren zu Katastervermessungen sind zusammen mit den Fortführungsrissen bzw. den Grenzniederschriften aufzubewahren. Originärnachweise automatisiert angefertigter Fortführungsrisse (Nr. 8.23 Abs. 1 FortfVErl.) können getrennt von den Fortführungsrissen aufbewahrt werden. Um die Erteilung von Vermessungsunterlagen zu erleichtern, können Vermessungsregister geführt werden.

(2) Von jedem Fortführungsriss und von Ergänzungsprotokollen (Nr. 8.11 FortfVErl.) ist vom Katasteramt ein Duplikat als Sicherungsstück anzufertigen.


(3) Bei Katastervermessungen im Grenzgebiet zweier Katasterämter sind dem Nachbarkatasteramt – auch dem in einem anderen Bundesland gelegenen – von Amts wegen ein Doppelstück des Fortführungsrisses, ggf. Ablichtungen der zugehörigen Ergänzungsprotokolle und der Koordinatenverzeichnisse sowie eine Ablichtung der fortgeführten Liegenschaftskarte zu übersenden, wenn die Vermessungsergebnisse für das benachbarte Katasteramt von Bedeutung sein können.


26.2   Fortführungsbelege, Flächenberechnungen und Kartenauszüge


Die Fortführungsbelege sind jahrgangsweise - nach Fortführungsnummern geordnet - 30 Jahre aufzubewahren. Flächenberechnungen und Kartenauszüge werden unmittelbar hinter dem Fortführungsbeleg, zu dem sie gehören, abgeheftet, großformatige Kartenauszüge erforderlichenfalls gesondert aufbewahrt.

26.3  Vermessungsanträge, Schriftwechsel u.ä.

(1) Vermessungsanträge, Schriftwechsel, Absteckungs- und Teilungsentwürfe usw. werden, nach Fortführungsnummern geordnet, 10 Jahre aufbewahrt.


(2) Berechnungsunterlagen der Grenzpunkte sind dauernd aufzubewahren, soweit deren Koordinaten nicht mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit bestimmt wurden (Koordinatenkataster). Berechnungsunterlagen der Gebäudepunkte und der topographischen Punkte können vernichtet werden (vgl. Nr. 13.5 VPErl.).

27 Sonstige Fortführungsunterlagen
(1) Abschriften (Kopien) der von Eigentümern beigebrachten Urkunden über Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen ungebuchter Grundstücke, die auch nach dem Eigentumswechsel buchungsfrei bleiben, sind in die Sammlung der Fortführungsrisse einzuordnen. Das gleiche gilt für Mitteilungen über rechtskräftig beendete Grenzstreitigkeiten, soweit sie nicht ohnehin in Verbindung mit Vermessungsschriften zu archivieren sind.


(2) Mitteilungen der Eigentümer und Nutzungsberechtigten über Nutzungsänderungen werden nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie dem Katasteramt zugegangen sind, ein Jahr aufbewahrt.


(3) In allen übrigen Fällen brauchen sonstige Fortführungsunterlagen nach Übernahme der Veränderungen in das Liegenschaftskataster nur aufbewahrt zu werden, wenn zu vermuten ist, dass auf sie zurückgegriffen werden muss.


(4) Die Nummern 35 und 37 FeldverglAnw. bleiben unberührt.

28    Fortführungsmitteilungen

Von jeder in das Liegenschaftsbuch übernommenen Veränderung, die den Eigentümern und Erbbauberechtigten nach Nummer 19 bekanntgegeben wurde, ist bis zum Ende des auf das Jahr der Übernahme folgenden Jahres eine Ausfertigung der übersandten Fortführungsmitteilung A einschließlich der Flurstücksnachweise aufzubewahren.

29    Jahresabschlusslisten

(1) Von den Listen 01 oder 02, 11 oder 12, der Liste 21, bezogen auf die Gemarkung, und den Listen 25 und 78, beide bezogen auf den Katasteramtsbezirk, ist je ein Ausdruck dauernd im Archiv aufzubewahren.

(2) Werden in der Liste 78 Flächen mit dem Hinweis "nach/von einem anderen Kreis" ausgewiesen, soll zusätzlich auf der Rückseite der Liste der aufnehmende/abgebende Kreis und die Gemarkung - bei mehreren Gemarkungen mit Teilflächen - vermerkt werden.

